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Stellungnahme von EUROSOLAR AUSTRIA zur geplanten Änderung des 
Gaswirtschaftsgesetzes 2011 

EUROSOLAR AUSTRIA Vereinigung für das solare Energiezeitalter, ist eine 1989 gegründete 
gemeinnützige europäische Sonnenenergie-Vereinigung, unabhängig von Parteien, 
politischen Institutionen, Unternehmen und Interessengruppen. 
 
EUROSOLAR AUSTRIA  

 vertritt das Ziel, atomare und fossile Energie vollständig durch Erneuerbare Energie zu 
ersetzen  

 sieht in einer solaren Energieversorgung die zentrale Voraussetzung für die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und für eine dauerhafte Wirtschaftsweise  

 wirkt für die Veränderung der herkömmlichen politischen Prioritäten und 
Rahmenbedingungen zu Gunsten der Sonnenenergie, dem Oberbegriff für Erneuerbare 
Energien von der lokalen bis zur internationaleen Ebene  

 versammelt Fachkompetenz aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur für den 
raschen Umstieg auf solare (erneuerbare) Energien  

 bietet eine Möglichkeit für jeden Einzelnen, durch persönliche Mitgliedschaft am Entstehen 
einer soziokulturellen Bewegung für die Sonnenenergie mitzuwirken  

 sieht ihr Ziel als eine reale Vision an eine Jahrhundertaufgabe der Menschheit  

 
 
Stellungnahme: 
EUROSOLAR AUSTRIA lehnt die geplanten Änderungen des Gaswirtschaftsgesetzes (§ 146) 
und deren Begründung bzw. Ziele (vgl. u.a. §§ 4, 22, 63) ab. 
 
Anstelle dessen fordert EUROSOLAR AUSTRIA den Nationalrat auf, zu beschließen: 
 
Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, 
wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zur Änderung des 
Gaswirtschaftsgesetzes, womit die Enteignungsbestimmungen (§§ 57, 58 (6. Teil) und 70 (8. 
Teil) des geltenden Gaswirtschaftsgesetzes) entfallen, vorzulegen. 
  
Begründung: 
Der Bau zusätzlicher neuer Erdgasleitungen liegt nicht im öffentlichen Interesse. Österreich 
gibt derzeit jährlich über 2 Mrd. EUR für Erdgasimporte aus. Dieses Geld fließt überwiegend 
nach Russland. Diese Importe machen Österreich sowohl von Russland als auch von den 
Transitländern, insbesondere von der Ukraine, abhängig. Der Erdgaseinsatz bewirkt überdies 
CO2 Emissionen, die dringend und erheblich reduziert werden sollten, um den Klimawandel  
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nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Richtig ist zwar, dass Erdgas in der industriellen 
Anwendung nur sehr schwierig substituiert werden kann; wohl aber kann der Erdgaseinsatz 
im Haushaltsbereich und in der Stromerzeugung erheblich reduziert werden, nämlich durch 
Forcierung von erneuerbaren Energieträgern (und Wärmeisolierung im Haushaltsbereich). 
Dadurch würde auch das verbleibende Erdgas für die Industrie wegen geringerer Nachfrage 
tendenziell billiger werden. 
 
Der Erdgaspreis ist an den Ölpreis gebunden. Letzteres heißt, dass mit steigenden Ölpreisen 
auch der Gaspreis steigen wird. Durch die geplante Diversifizierung der Anbieter und dem 
Bau neuer Pipelines kommt es zudem nur zur Verlagerung der Abhängigkeit und die 
Energiewende wird verzögert. In den Genehmigungsunterlagen der Energie-Control-
Kommission zur Nabucco-Pipeline heißt es zudem, dass das Erdgas für diese Leitung notfalls 
aus Russland kommen wird. Ein Bezug aus anderen Systemen, die nicht die Demokratie als 
Staatsform haben, ist zudem abzulehnen. 
 
Enteignungen für Gasleitungen sind nicht mehr zeitgemäß. Sofern Erdgasunternehmen neue 
Erdgasleitungen errichten wollen, sollen sie die dafür erforderlichen Wegerechte von den 
betroffenen Grundeigentümern im Wege freiwilliger Dienstbarkeiten einholen. 
 

 

Mit sonnigen Grüßen 

EUROSOLAR AUSTRIA 
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